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Entschließung des Europäischen Parlaments zu Haiti

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des vom Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs vorgelegten Berichts über 
die Menschenrechtssituation in Haiti,

– in Kenntnis der von der EU-Präsidentschaft 2003 verabschiedeten Erklärungen zu Haiti,

– in Kenntnis der Tatsache, dass die teilweise erfolgte Aussetzung der Zusammenarbeit der 
Europäischen Union mit Haiti im Januar 2003 verlängert wurde,

– gestützt auf Artikel 50 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Haiti den 200. Jahrestag seiner teuer erkauften Unabhängigkeit 
begeht, die ein Symbol für den Sieg über Unterdrückung und Sklaverei ist,

B. in der Erwägung, dass der 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Haitis von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen überschattet war und bei verschiedenen Demonstrationen gegen die 
Regierung seit September 2003 mehrere Menschen getötet wurden,

C. in der Erwägung, dass Haiti das ärmste Land des gesamtamerikanischen Kontinents ist und 
80% seiner Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben, mit der geringsten 
Lebenserwartung, dem niedrigsten Bildungsniveau und der schlechtesten Gesundheitsbilanz 
der Region, und dass sich die politische, soziale und wirtschaftliche Krise in Haiti seit dem 
Jahr 2000 verschlechtert hat,

D. in der Erwägung, dass die Hälfte der haitianischen Bevölkerung nach Angaben der Vereinten 
Nationen und der FAO unter Unterernährung leidet und viele von ihnen nur schwer Zugang 
zu sauberem Wasser haben und dass die Ausfuhren traditioneller Erzeugnisse 
zurückgegangen sind, während Drogenhandel und Korruption florieren,

E. in der Erwägung, dass die Ernten regelmäßig durch Überschwemmungen, die durch die 
Entwaldung noch verschlimmert werden, vernichtet werden,

F. in der Erwägung, dass der dringende Appell des UNDP, die humanitäre Situation zu 
verbessern, nur die Hälfte der erwarteten Hilfe erbracht hat,

G. in der Erwägung, dass die kürzlich gebildete haitianische Nationalpolizei nicht in der Lage 
war, die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, und von den Menschenrechtsgruppen scharf 
kritisiert wurde, weil sie Personen, die gegen die Herrschaft von Präsident Aristide 
demonstrierten, misshandelt und sie nicht vor Anhängern der Regierung, die mit Macheten 
und Gewehren bewaffnet waren, geschützt hat,

H. in der Erwägung, dass die Oppositionsparteien, die die Gültigkeit der Parlamentswahlen vom 
Mai 2000 angezweifelt haben, einen Boykott der Präsidentschaftswahlen vom Oktober 2000 
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beschlossen und aus Protest gegen das Regime von Präsident Aristide einen Generalstreik 
ausgerufen haben und den Rücktritt des Präsidenten als Voraussetzung für die Beteiligung an 
den Parlamentswahlen fordern, wobei Präsident Aristide jedoch versprochen hat, er wolle 
seine volle Amtszeit, die im Jahr 2006 endet, wahrnehmen,

I. in der Erwägung, dass die von Präsident Aristide zugesagten und für 2004 geplanten 
Parlamentswahlen derzeit durch eine politische Meinungsverschiedenheit über Ernennungen 
für die Wahlkommission blockiert sind,

J. in der Erwägung, dass die Opposition keine Wahlen wünscht, solange ihr nicht auch 
angesichts der von den bewaffneten Banden im Dienste der Staatsgewalt provozierten 
politischen Gewalt Zusicherungen gegeben werden, da es demokratische Wahlen nur geben 
könne, wenn eine Polizei den Schutz aller Bürger gewährleistet und nicht ausschließlich im 
Dienste der amtierenden Staatsgewalt steht,

K. angesichts der Unfähigkeit aller politischen Parteien, den Streit über das Wahlverfahren 
beizulegen, und in der Erwägung, dass dieses Versagen das Land, das inzwischen nicht mehr 
in der Lage ist, die zahlreichen Probleme der haitianischen Bevölkerung zu lösen, weiterhin 
lähmt,

L. in der Überzeugung, dass Haiti nur dann die für seine wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung erforderliche politische Stabilität erreichen kann, wenn die demokratischen 
Grundsätze und die Menschenrechte geachtet werden, die unerlässliche Grundlagen für die 
Beilegung der derzeitigen Krise sind,

M. in der Erwägung, dass die CARICOM derzeit versucht, in dem politischen Streit zwischen 
der haitianischen Regierung und der Opposition, trotz deren zögernder Haltung, zu 
vermitteln, und UN-Generalsekretär Kofi Annan ebenfalls zugesichert hat, sich um die 
Beilegung der Krise zu bemühen,

N. ernsthaft besorgt über die Menschenrechtssituation, die sich seit dem Jahr 2000 
verschlechtert hat, und angesichts der Tatsache, dass Bedrohung und Einschüchterung von 
Oppositionspolitikern und Medien zugenommen haben,

O. in der Erwägung, dass die EU die Zusammenarbeit mit Haiti nach Konsultationen gemäß 
Artikel 96 des Cotonou-Abkommens ausgesetzt, gleichzeitig jedoch die humanitäre Hilfe 
aufgestockt hat,

1. verurteilt alle Gewalttätigkeiten und politischen Morde, die Haiti seit Jahren erschüttern, und 
fordert die Achtung der Menschenrechte durch alle beteiligten Parteien;

2. fordert die haitianische Regierung, die Opposition und die Zivilgesellschaft auf, sich an 
einem konstruktiven Dialog, gegebenenfalls im Rahmen einer „nationalen Konferenz“ zu 
beteiligen, um den Weg für Parlamentswahlen zu ebnen;

3. fordert den Rat und die Kommission auf, alle politischen und diplomatischen Mittel 
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einzusetzen, um die haitianischen Behörden, die Oppositionsparteien und die 
Zivilgesellschaft zu ermutigen, diesen Dialog zu erleichtern;

4. empfiehlt die Benennung von Vermittlern durch die Vereinten Nationen im Interesse einer 
dauerhaften politischen Einigung, und fordert die haitianische Regierung sowie die 
Opposition nachdrücklich auf, die vorläufige Wahlkommission einzusetzen;

5. bedauert, dass Polizei und Justiz nicht gegen die für die politische Gewalt verantwortlichen 
Anhänger der regierenden Partei eingeschritten sind;

6. fordert die Durchführung einer unabhängigen und transparenten Untersuchung aller 
Menschenrechtsverletzungen, die von Polizei, Sicherheitskräften, politischen Anhängern und 
Milizen verübt worden sein sollen;

7. fordert die haitianische Regierung auf, die Milizen und bewaffneten Banden, die für den 
Terror verantwortlich sind, aufzulösen, der Korruption ein Ende zu setzen und den Kampf 
gegen den Drogenhandel aufzunehmen;

8. fordert alle internationalen Fachagenturen auf, ihren Kampf gegen den Drogenhandel, der 
über Haiti abgewickelt wird, zu verstärken;

9. fordert die Polizei- und Regierungsbehörden auf, sich öffentlich zur Einhaltung des Rechts 
auf friedlichen Zusammenschluss und der Vereinigungsfreiheit zu verpflichten, und Morde, 
Folterung, Einschüchterung und andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen zu 
stoppen;

10. fordert die Wiedereinsetzung der mit der haitianischen Polizei zusammenarbeitenden UN-
Mission, die (vom UN-Sonderbeauftragten verlangte) Auflösung der sogenannten 
„Sonderbrigaden“ und die Entwaffnung der Milizen;

11. fordert die Kommission auf, ihre humanitäre und medizinische Hilfe für Haiti zu verstärken 
und den Opfern der Gewalttaten eine besondere Unterstützung zuteil werden zu lassen;

12. fordert die Aufnahme der Zusammenarbeit, insbesondere im Bildungssektor und im 
Gesundheitswesen, sobald die im Cotonou-Abkommen festgelegten Bedingungen erfüllt 
sind;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem AKP-
Rat, den Ko-Präsidenten der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Organisation Amerikanischer Staaten, der 
CARICOM und den haitianischen Behörden zu übermitteln.


